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GV 2018 – 2021 / 275 

 

Botschaft an den Einwohnerrat 

 

Bürgermotion: Förderung der Aufrüstung von Ladeinfrastruktur in Ein-

familienhäusern, Mehrfamilienhäusern und Gewerbeliegenschaften 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Herr Michael Schibli stellte am 4. November 2021 den folgenden Antrag in Form einer 

Bürgermotion: 

 

"Der Stadtrat wird beauftragt, basierend auf einem vorgängig zu erstellenden Konzept 

dem Einwohnerrat einen Kredit zur Förderung der Aufrüstung von Ladeinfrastruktur in 

Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und Gewerbeliegenschaften zu beantragen."  

 

Wie in der Begründung der Motion richtig dargelegt wird, unterstützt das städtische För-

derprogramm Energie im Bereich Elektromobilität die Erstellung von Ausbaukonzepten für 

Ladeinfrastrukturen mit maximal 50% der Kosten und maximal CHF 3'000.- pro Gesuch.  

 

Im Rahmen der Erarbeitung der Elektromobilitätsstrategie, welche der Stadtrat am 21. Feb-

ruar 2022 verabschiedet hat, wurde die finanzielle Unterstützung für die Erstellung von 

Ladeinfrastruktur im Rahmen des Förderprogramms Energie geprüft. Es wurde jedoch be-

schlossen, vorerst auf eine solche Förderung zu verzichten, da unter anderem mit hohen 

Mitnahmeeffekten zu rechnen wäre. Zudem gibt es aktuell kein kantonales Förderpro-

gramm, an welches man sich anlehnen könnte; dadurch entstünde ein relativ hoher admi-

nistrativer Aufwand zur Prüfung der Gesuche. 2024 wird erneut geprüft werden, ob eine 

finanzielle Unterstützung für die Erstellung der Basisinfrastruktur doch noch ins Förder-

programm aufgenommen werden soll.  

 

 

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt 

 

A n t r a g :  

 

Die Bürgermotion "Förderung der Aufrüstung von Ladeinfrastruktur in Einfamilienhäusern, 

Mehrfamilienhäusern und Gewerbeliegenschaften" ist nicht zu überweisen.  

 

Im Namen des Stadtrats 

 

 

Dr. Hanspeter Hilfiker Daniel Roth 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 


